
 

 
 

 
 
 
 
Liebe Gäste, 

 
wir freuen uns sehr, dass Sie unser Haus für Ihre geplante Veranstaltung berücksichtigen. 

 
Besondere Zeiten erfordern jedoch besondere Herausforderungen  Darum möchten wir Sie hiermit über das 
Hygienekonzept ab einem Inzidenzwert von 35 in unserem Haus informieren. Grundlagen hierfür sind die Vorgaben 
des Landes NRW und die zugehörige, aktuelle Corona-Schutzverordnung. 

 

Nachfolgend listen wir alles in Stichworten für einen guten Überblick auf: 
 
1. Das Tragen einer medizinischen Mund,- Nasenbedeckung in den öffentlichen Bereichen des Hotels ist 

verpflichtend (bei den Mahlzeiten darf am Tisch, bei festen Sitzplätzen, auf diesen verzichtet werden).  
2. Das Betreten / Verlassen des Hotels ist über separate Ein,- und Ausgänge möglich und gekennzeichnet 
3. Im gesamten Haus sind an diversen Stellen Desinfektionsspender aufgebaut 
4. Die Tische werden sowohl in den Tagungsräumlichkeiten, sowie im Bistrobereich gereinigt und 

desinfiziert zur Verfügung gestellt 
5. Grundsätzlich muss ein negatives Antigen-Schnelltestergebnis aus einem zertifizierten Testzentrum 

oder negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 48h ist. Ersatzweise ist der 
Nachweis über eine Immunisierung (Impfausweis, Genesenennachweis) ebenfalls ausreichend. Bitte 
beachten Sie, dass der vollständige Impfschutz erst nach 14 Tagen nach Erhalt der zweiten Impfung (bei 
Johnson & Johnson 28 Tage nach einmaliger Impfung) vorhanden ist und der Genesenennachweis nicht 
älter als 6 Monate sein darf.  

6. Abstände von 1,5m zwischen den Sitzplätzen innerhalb der Tagungsräume werden nicht vorgesehen. 
Diese werden nur auf Wunsch und nach vorheriger Absprache innerhalb der Tagungsräume 
eingehalten. Jede/r Teilnehmer/in wählt einen festen Sitzplatz, den er bis zum Veranstaltungsende 
beibehält. Dieser Platz darf nicht mehr getauscht werden.  

7. Bei den Mahlzeiten in Buffetform müssen die Abstände von 1,5m beim Anstehen zum nächsten Gast 
eingehalten werden. Laufwege und Begrenzungen werden von uns vorgegeben. Das Tragen eines 
medizinischen Mundschutzes beim Anstehen, sowie das vorherige Desinfizieren der Hände an den 
entsprechenden Desinfektionsspendern ist hier ebenfalls verpflichtend. Abstände zwischen den 
Sitzplätzen, beim Einnehmen der Mahlzeiten, werden nicht vorgesehen. 

8. Unsere Bar und unser Bistro sind vorübergehend von 17:00 - 0:00 Uhr geöffnet, Änderungen 
vorbehalten! 

9. In den Tagungsräumen „Gruga“, „Folkwang“, „Essen“ und „Zeche-Zollverein“ bitten wir Sie, 
zwischenzeitlich den Raum über die Fenster zu lüften. Die Tagungsräumen „Lichtburg“, „Aalto“ und 
„Bredeney“ verfügen über mobile Luftreinigungsgeräte. Im großen Saal „Margarethenhöhe“ geschieht 
der Luftaustausch über die automatische Lüftungsanlage. 

10. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Tagungsräumen freiwillig, jedoch nicht 
verpflichtend 
 

Schon heute freuen wir uns sehr darauf, Sie und Ihre Gäste bald in unserem Haus begrüßen zu dürfen  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Team vom Hotel Franz  


